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Im Focus
BVerwG: Klagen gegen Trassenabschnitt »380-kV-Nordring Berlin« erfolglos
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat die Klagen der Gemeinde Birkenwerder, eines Umweltverbandes und Privater gegen
den Planfeststellungsbeschluss für eine Höchstspannungsfreileitung nach dem Energieleitungsausbaugesetz abgewiesen. Die
planfestgestellte Leitung soll teils im Verbund mit der Autobahn A 10 und weit überwiegend auf der Trasse einer bestehenden und
künftig abzubauenden Freileitung geführt werden. Sie quert auf mehreren Kilometern auf der Nordseite der Autobahn A 10 das
Gebiet der Gemeinde Birkenwerder. Dort befinden sich Wohnhäuser, Kleingärten und Wochenendhäuser.
Die Kläger hielten die Planung als Freileitung für rechtswidrig, forderten eine Alternativtrasse und beanstandeten die für die
 Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegten Unterlagen. Das Gericht verneinte mit Urteilen vom 27.07.2021 – 4 A 13.19 und 4 A 14.19 –
das Vorliegen der von den Klägern gerügten Planungsfehler. Insbesondere genügten die für die Öffentlichkeitsbeteiligung aus -
gelegten Unterlagen dem BVerwG, um die Auswirkungen des Vorhabens genau zu erkennen: Der Bundesgesetzgeber habe den
Bedarf für die Leitung festgestellt; diese Entscheidung sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 
Die Verlegung eines Erdkabels oder andere Kabellösungen – etwa eine Einhausung entlang einer Lärmschutzwand – schieden von
Rechts wegen aus, weil das Energieleitungsausbaugesetz die Errichtung von Freileitungen vorsehe. Der Planfeststellungs -
beschluss habe sich frei von beachtlichen Abwägungsfehlern für die Trasse durch Birkenwerder und damit gegen eine großräu -
mige Umgehung von Birkenwerder und Borgsdorf entschieden. Er durfte berücksichtigen, dass die gewählte Trasse durch die
 Bestandstrasse vorbelastet ist und die Leitung gebündelt mit der Autobahn geführt wird. Das Gericht wies darauf hin, dass die
 Alternativtrassen nicht nur teurer gewesen wären, sie hätten auch einen Landschaftsraum neu in Anspruch genommen und ein
unionsrechtlich geschütztes FFH-Gebiet gequert. Auch die kleinräumigen Situationen seien fehlerfrei bewältigt worden, insbeson-
dere würden die Freileitungsmasten auf die Grundstücke der Kläger nicht erdrückend wirken.                                > DokNr. 21006237

Energielieferungen sind keine Nebenleistungen zur steuerfreien Wohnungsvermietung 
Streitig war zwischen den Parteien – einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Wohnungsvermieter und dem Finanzamt – die
Frage, ob Energielieferungen unselbständige Nebenleistungen zu umsatzsteuerfreien Vermietungsleistungen darstellen. Die
BGB-Gesellschaft vermietete ein Grundstück, auf dem sich unter anderem ein Haupthaus mit zwei Wohnungen befindet. Die
 Mieter leisten monatliche Vorauszahlungen für Heizung und Warmwasser, die jährlich (zum Teil nach Verbrauch und zum Teil nach
Wohnfläche) abgerechnet werden. Im Streitjahr 2016 installierte die Klägerin eine neue Heizungsanlage für die Wohnungen im
Haupthaus. Die Mieter erhielten die Möglichkeit, die Heizungs- und Wassertemperaturen individuell zu regulieren und bei
 Beschwerden den Anlagenhersteller direkt zu kontaktieren. Für jeden Mieter wurden eigene Einzelzähler zur Erfassung der
 Wärmemengen installiert.
Die Klägerin machte Vorsteuern aus der Rechnung über die Installation der Heizungsanlage sowie den Gaslieferungen geltend,
was im Ergebnis zu Erstattungsbeträgen führte. Das Finanzamt setzte demgegenüber die Umsatzsteuervorauszahlungen für
 Oktober bis Dezember 2016 auf jeweils 0.-€ fest, weil die Energielieferungen an die Mieter unselbständige Nebenleistungen zu
der steuerfreien Wohnungsvermietung darstellten. 
Das FG Münster stellte mit Beschluss vom 06.04.2021 – 5 K 3866/18 U fest, dass Energielieferungen an Mieter steuerpflichtige
Hauptleistungen sind. Diese seien nicht als Teil der steuerfreien Vermietungsumsätze, sondern als eigenständige steuerpflichtige
Leistungen anzusehen. Dies deshalb, weil die Energielieferungen gesondert abgerechnet würden und die Mieter den Verbrauch
 individuell regeln könnten. Dass der Vermieter den Energieversorger auswähle und der Mieter hierauf keinen Einfluss habe, spielt
nach Auffassung des FG dagegen keine Rolle. Auch der Umstand, dass die Nebenkosten teilweise nach Wohnfläche berechnet
werden, führe nicht zur Annahme einer unselbständigen Nebenleistung, da dies lediglich die Bemessung des Entgelts betreffe.
                                                                                                                                                                                                             > DokNr. 21006238
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